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gen, daß erfolgreiche Erziehung jugendlicher Straftäter 
überhaupt nur möglich ist, wenn sie Arbeit erhalten und 
durch die Arbeit eine gewisse gesellschaftliche Anerken
nung erfahren. Zu den elementaren Voraussetzungen für 
die Durchführung dieses Projekts in größerem Umfang 
gehört nach den eigenen Überlegungen der Organisatoren, 
„daß laufend ein breites, differenziertes Arbeitsangebot 
vorliegt, damit jeder Jugendliche seinen Fähigkeiten und 
Bedürfnissen entsprechend eingesetzt werden kann. Der 
Zeitraum, in dem Arbeit erbracht wird, muß möglichst 
nahe der Hauptverhandlung liegen ... Es muß sicherge
stellt werden, daß die Arbeitsstellen die zur Arbeitslei
stung Verpflichteten möglichst sinnvoll beschäftigen“.29 
Bezeichnend für dieses Projekt ist, daß es sich nicht um 
das einer staatlichen oder kommunalen Institution handelt, 
sondern eine individuelle Initiative einiger, vornehmlich 
jüngerer, Leute ist, die sich in der bürgerlich-rechtlichen 
Form (als eingetragener Verein nach §§ 21 ff. BGB) Rechts
fähigkeit — und das heißt Aktionsfähigkeit — zu schaffen 
hatten. Damit sind bereits Grenzen und Probleme bei der 
Durchsetzbarkeit gekennzeichnet. Vor allem aber ist cha
rakteristisch, daß den jugendlichen Tätern offensichtlich 
keine Tätigkeiten mit beruflicher Qualifikation im Produk
tionsprozeß vermittelt werden (und sicher auch nicht ver
mittelt werden können), sondern Tätigkeiten anderer Art, 
wie z. B. Betreuung’oder Pflege von Alten und Behinder
ten. Die vermittelten Tätigkeiten tragen so selbst carita- 
tiven Charakter. Das kann zwar dazu beitragen, daß der 
einzelne Jugendliche aus einer solchen Tätigkeit eine 
andere Einstellung zum Leben, und auch zur Arbeit ge
winnt; das soziale Grundproblem der Erziehung wird 
damit jedoch nicht gelöst. Und gerade hier liegt ein 
wesentlicher Schlüssel zur Beantwortung der Frage, warum 
Bemühungen um jugendliche Straftäter unter den Bedin
gungen des Imperialismus — trotz einiger positiver Einzel
ergebnisse — im Ganzen erfolglos bleiben. Hinzu kommt, 
wie das in den entwickelten kapitalistischen Ländern 
durchaus erkannt wird, daß Bildung und Sorge um den 
Menschen Investitionen sind, die höhere Gewinne ermög
lichen. Doch gewährt der Kapitalist dem Arbeiter in der 
Regel nur soviel Bildung, wie sie seinem Gewinn dient. 
Diese Beziehung zwischen Mittel und Zweck war und 
bleibt unverändert.

Inhalt und Richtung der Erziehung im Kapitalismus 
gehen vorrangig vom isolierten Individuum aus. Dem
entsprechend stellt sich die Erziehung vornehmlich als ein 
Vorgang der individuellen Einwirkung des Erziehers auf 
den individuell zu Erziehenden dar. Übertragen auf die 
Erziehung im Jugendstrafrecht der BRD heißt das, daß der 
Richter, der Bewährungshelfer, der Mitarbeiter im Straf
vollzug primär dem zu erziehenden straffällig gewordenen 
Jugendlichen als Einzelperson gegenübertritt.

Dieses Grundkonzept bürgerlicher Erziehungstheorie 
hat zwar im Privateigentum an den Produktionsmitteln 
seine materielle Grundlage, entspricht aber im übrigen 
nicht der gesellschaftlichen Realität im Kapitalismus. Denn 
die kapitalistische Gesellschaft hat eine mächtige Arbeiter
klasse hervorgebracht, die durch den Produktionsprozeß 
zu gemeinschaftlichem Zusammenleben geführt wird. Das 
ist nicht nur die objektive Grundlage für die Entwicklung 
der Arbeiterbewegung, sondern auch für Solidarität, Ge
meinschaftsbewußtsein, Kollektiverziehung in der Arbei
terklasse. Ein Erziehungskonzept, das diese historische 
Gesetzmäßigkeit der Herausbildung des Kollektivgedan
kens negiert, bleibt auf dem gleichen überlebten Stand der 
Entwicklung wie die kapitalistische Gesellschaft selbst. 
Eben deshalb sind alle Bemühungen — so vielfältig und 
engagiert sie auch im einzelnen sein mögen — nicht nur 
dadurch begrenzt, daß sie als Aktivität einzelner für ein
zelne wirken, sondern vor allem dadurch, daß sie vom 
gesellschaftlichen Hauptprozeß, dem materiellen Produk
tionsprozeß, prinzipiell losgelöst sind. Das wird teilweise 
in der bürgerlichen Literatur — natürlich nicht mit der 
entsprechenden Konsequenz — selbst so gesehen. So ist zu 
einem vorgestellten modernen Konzept der Behandlung 
jugendlicher Straftäter zutreffend bemerkt worden: „Auch 
dieses Konzept zeichnet sich dadurch aus, daß nur indivi
dualisiert mit den Jugendlichen gearbeitet wird. Gesell
schaftliche Bedingungen und Zusammenhänge können in 
der Interaktion zwar beachtet und einbezogen, nicht aber 
beeinflußt werden. Schon aus diesem Grunde sind Effekte 
nur begrenzt erreichbar.“30

Im Jugendstrafrecht der BRD bleibt die erzieherische 
Ausrichtung grundsätzlich außerhalb der Sphäre der mate
riellen Produktion. Es gibt beispielsweise im JGG keine 
Bewährung am Arbeitsplatz. Das verwundert nicht, denn 
einer Orientierung auf die Erziehung eines straffällig 
gewordenen Jugendlichen im Produktionsprozeß steht das 
vorrangig auf Profit und Bestehen im Konkurrenzkampf 
ausgerichtete Interesse der Monopole entgegen. Hinzu 
kommt die gerade in der letzten Zeit rapide angewachsene 
Arbeitslosigkeit besonders unter der Jugend (Anfang Sep
tember 1981 gab es in der BRD offiziell 130 815 jugendliche 
Arbeitslose unter 20 Jahren31, real dürften es weit mehr 
sein32) und das Fehlen von Lehrstellen — also überhaupt 
die Möglichkeit angemessener beruflicher Bedingungen. 
Die Grenzen für eine erfolgreiche Erziehung junger Straf
täter sind also durch die materiellen Verhältnisse der 
kapitalistischen Gesellschaft gesetzt.

Da Erziehung im bürgerlich-imperialistischen Jugend
strafrecht seiner objektiven Funktion nach eine Erziehung 
zur Integration in die bürgerlich-imperialistische Gesell
schaft ist und diese Gesellschaft vermehrte Kriminalität 
vor allem der Jugendlichen gesetzmäßig erzeugt, ist offen
kundig, daß das Dilemma jugendstrafrechtlicher Problem
lösungen33 eben nicht nur ein scheinbar unlösbares Di
lemma ist35, sondern zutiefst im Antagonismus dieser 
historisch überlebten Gesellschaftsordnung selbst wurzelt. * 11
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